
Mit Verboten tun wir uns traditionell natürlich schwer. Nun steht aber eines zur Debatte, 
das wir befürworten können: Mit der Teilrevision des Wirtschafts- und Arbeitsgesetzes (WAG) 
ist vorgesehen, professionelle Lottoanbieter im Kanton künftig nicht mehr zuzulassen –  
und damit den lokal verankerten Vereinen den Vorrang zu geben.

Um was geht’s
Die Stimmbevölkerung entscheidet am 29. November 2025 
über verschiedene Änderungen des Wirtschafts- und 
Arbeitsgesetzes. Die meisten Anpassungen übernehmen 
die bewährte Praxis und sind daher unbestritten. Nur zwei 
Punkte sind speziell erwähnenswert:

•	 Der Kanton soll künftig die Möglichkeit haben, bei 
grobem Fehlverhalten Gastrobetriebe oder auch  
Bordelle zu schliessen. Bislang kann er lediglich  
die Betriebsbewilligung entziehen. Diese Anpassung 
ist völlig unbestritten.

•	 Die Summe aller Geldpreise bei Lottomatches im Kanton 
Solothurn darf 820 000 Franken nicht übersteigen. 
Dieses Kontingent reicht nicht aus, um die Lottomatches 
der professionellen Anbieter sowie der Vereine 
bewilligen zu können. Aus diesem Grund sieht die 
Gesetzesvorlage vor, die professionellen Lottoanbieter 
künftig auszuschliessen. 

Warum sind wir für den Ausschluss von professionellen 
Lottoanbietern?

•	 Vereine stärken
Viele Vereine verdienen mit ihrem alljährlichen 
Lottomatch Geld, um ihre Aktivitäten oder auch 
ihre Nachwuchsförderung finanzieren zu können. 
Wir unterstützen den Ausschluss der professionellen 
Lottoanbieter deshalb, weil wir die lokal verankerten 
Vereine stärken wollen. Sie leisten einen ganz 
wesentlichen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben 
in der Gemeinde.

•	 Pragmatische Umsetzung
Verbote sind unliberal und nicht in unserem 
Sinn. Das vorgesehene Verbot für professionelle 
Lottoanbieter erscheint uns im vorliegenden Fall 
nun aber gerechtfertigt – und vor allem auch 
pragmatisch. Apropos Pragmatismus: Wir erwarten 
von den kantonalen Behörden, dass der administrative 
Aufwand für die Vereine, um eine Bewilligung für ihren 
Lottomatch zu erhalten, möglichst gering ist.

JA zur Stärkung der Vereine

Haben Sie eine Frage zur WAG-Teilrevision?  

Melden Sie sich direkt bei uns: info@fdp-so.ch

Abstimmung vom 29. November 2025


